
Gemeinderatssitzung vom 21.10.2024 
 

1.) Vollzugsbekanntmachung zum Kommunalen Unternehmerrecht 
     
Nach der Vollzugsbekanntmachung zum Kommunalen Unternehmerrecht sind die 
Kommunen verpflichtet, alle 5 Jahre zu überprüfen, ob und in welchem Umfang private 
Unternehmen kommunale Aufgaben mindestens gleichwertig übernehmen können. 
    
Laut Beschlussvorlage der VG sind in unserer Kommune derzeit keine Aufgaben ohne 
Einbuße im Hinblick auf das Dienstleistungsangebot vorhanden, d. h., dass keine 
kommunalen Aufgaben an Drittanbieter übertragen werden können. 
    
Abstimmungsergebnis 13:0 
  

2.) Vorlage und Beschlussfassung über die örtliche Rechnungsprüfung 2023 mit 
Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2023 

     
Die Rechnungsprüfung wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss am 23.09.2024 
durchgeführt. Dazu führte GRin Kneißl-Eder in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende des 
Rechnungsprüfungsausschusses an, dass alle Mitglieder anwesend waren und deshalb 
nicht durch ihre Stellvertreter vertreten werden mussten. 
   
Aus der Niederschrift dieser Prüfung gab sie auszugsweise bekannt, dass der 
Kassenkredit nicht in Anspruch genommen werden musste. Außerdem seien alle 
getätigten über- und außerplanmäßigen Ausgaben unabweisbar gewesen. Die 
stichpunktmäßige Belegprüfung ergab auch keine Beanstandungen, da alle 
Kommunalrabatte und Skontoabzüge berücksichtigt wurden. Ebenso wurden alle 
Beschlüsse von der VG ordnungsgemäß umgesetzt. Deshalb empfahl sie die Entlastung 
der Jahresrechnung 2023. 
     
Abstimmungsergebnis 12:0 
(Der Bgm. war auf Grund seines Amtes laut Gesetz von der Beschlussfassung 
ausgeschlossen.) 
    

3.) Bekanntgaben 
    
Von der VG Monheim wurden im Freistellungsverfahren folgende Bauvorhaben an das 
LRA weitergeleitet: 
     
- Anbau einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle 
  Fl.-Nr. 733,  Am Asbach 
     
- Umbau eines Dachgeschosses und Neubau eines Carports 
  Fl.-Nr. 242/1, Hauptstraße 
     
Der Förderbescheid für Wärmeplanung ist eingegangen 
Die Förderung beträgt 90 % = 11.485,-- €, wobei die Wärmeplanung im Zeitraum vom 
01.11.2024 bis 31.10.2025 umgesetzt werden muss. Dazu wird ein Fachplaner beauftragt. 
 
Anschließend wurden noch nichtöffentliche Punkte beraten und abgestimmt. 


